
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/11/27 5Os1190/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1954

Norm

StPO §15

StPO §398

StPO §481

Rechtssatz

Der Vorsteher jenes Gerichtes, das in der Sache in erster Instanz erkannt hat, entscheidet als unabhängiger Richter,

nicht als Organ der Justizverwaltung. Beschwerden gegen seinen Beschluß sind gemäß § 398 StPO zulässig. Darüber

entscheidet gemäß § 15 StPO ein Senat aus drei Richtern.
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5 Os 1190/54
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